
 

Gemeinde Neustadt a.Main 

  

  

  

   

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Festsetzung der Grundsteuer für das 

Jahr 2024 

  
  

Für alle Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der 

letzten Bescheiderteilung der Grundsteuer nicht geändert haben, wird durch diese 

öffentliche Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 

07.08.1973 die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 in der zuletzt veranlagten Höhe 

festgesetzt.  

  

Die Grundsteuer 2024 wird, wenn keine andere Regelung getroffen wurde, mit den in 

dem zuletzt erteilten Abgabenbescheid festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.  

  

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für 

die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tag 

ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann 

innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tage zu laufen beginnt, der auf die 

öffentliche Bekanntmachung folgt, durch Widerspruch, der schriftlich oder zur 

Niederschrift in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Lohr a.Main, 

Schloßplatz 2, 97816 Lohr a.Main, zu erheben ist, angefochten werden. 

  

   

Neustadt a.Main, 09.01.2024 

  

gez. 

  

M o r g e n r o t h 

Erster Bürgermeister 

der Gemeinde Neustadt a.Main 

 

 

 


